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Bekanntmachung 
zum Abkommen 

über Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe 
bei der Sicherstellung und Rückgabe 

von ungesetzlich über die Staatsgrenzen 
beförderten Kulturgütern vom 22. April 1986

vom 27. April 1987

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
bestätigte das Abkommen über Zusammenarbeit und gegen
seitige Hilfe bei der Sicherstellung und Rückgabe von unge
setzlich über die Staatsgrenzen beförderten Kulturgütern vom 
22. April 1986.
Das Abkommen war am 22. April 1986 für die Deutsche Demo
kratische Republik unterzeichnet worden. Die Bestätigungsur
kunde wurde am 7. August 1986 bei der Regierung der 
Volksrepublik Bulgarien als dem Depositar hinterlegt.
Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 10 am 2. Mai 1987 
für die Deutsche Demokratische Republik in Kraft.
Es wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 27. April 1987

Der Leiter 
des Sekretariats des Ministerrates

Dr. K l e i n e r t  
Staatssekretär

(Übersetzung)

Abkommen
über Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe 

bei der Sicherstellung und Rückgabe 
von ungesetzlich über die Staatsgrenzen 

beförderten Kulturgütern

Die Vertragschließenden Seiten
berücksichtigend, daß Kulturgüter ein Element der Zivili

sation und der Kultur der Völker sind,
feststellend, daß die ungesetzliche Aus-, Durch- und Einfuhr 

von Kulturgütern dem Kulturbesitz der Völker, zu dessen 
Schutz beizutragen die Zoll- und anderen zuständigen Organe 
der Staaten verpflichtet sind, Schaden zufügen,

bemüht, den Kampf gegen die ungesetzliche Beförderung 
von Kulturgütern über die Staatsgrenzen zu verstärken und 
die Zusammenarbeit der Zollorgane auf diesem Gebiet zu 
festigen,

im Bestreben, die im Abkommen über Zusammenarbeit und 
gegenseitige Hilfe in Zollfragen, das am 5. Juli 1962 in Berlin 
unterzeichnet wurde, enthaltenen Prinzipien zu entwickeln 
sowie unter Beachtung der Konvention „Über Maßnahmen 
zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, 
Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ vom 14. Novem
ber 1970, sind über folgendes übereingekommen:

K a p i t e l  I 

Definitionen

Artikel 1

(1) Unter „Kulturgütern“ sind für die Zwecke des vorlie
genden Abkommens Werte zu verstehen, die als solche durch

Gesetze und andere Normativakte des Ausfuhrstaates be
stimmt sind.

(2) Unter „Ausfuhrstaat“ ist der Staat als Vertragschlie
ßende Seite dieses Abkommens zu verstehen, aus dem die 
Kulturgüter ursprünglich ausgeführt wurden.

(3) Unter „Transitstaat“ ist der Staat als Vertragschlie
ßende Seite dieses Abkommens zu verstehen, über dessen 
Territorium die Kulturgüter aus dem Ausfuhrstaat in andere 
Staaten befördert werden.

(4) Unter „Einfuhrstaat“ ist der Staat als Vertragschlie
ßende Seite dieses Abkommens zu verstehen, in den die Kul
turgüter eingeführt wurden.

(5) Unter „ungesetzlicher Beförderung“ von Kulturgütern 
sind die Aus-, Durch- und Einfuhr solcher Werte zu verste
hen, die unter Verletzung der Bestimmungen dieses Abkom
mens erfolgen.

(6) Unter „Rückgabe von Kulturgütern“ ist die tatsächliche 
Übergabe von in Verbindung mit einer ungesetzlichen Be
förderung sichergestellten Kulturgütern durch den Einfuhr
oder Transitstaat an den Ausfuhrstaat zu verstehen.

K a p i t e l  II 

Grundsatzbestimmungen

Artikel 2
Kulturgüter können in durch die Gesetzgebung der Vertrag

schließenden Seiten dieses Abkommens vorgesehenen Fällen 
aus diesen Staaten mit einer Ausfuhrgenehmigung ausgeführt 
werden.

Artikel 3
(1) Die Ausfuhrgenehmigung wird durch dafür bevollmäch

tigte Organe des Ausfuhrstaates der Kulturgüter erteilt und 
begleitet die Kulturgüter.

Die Zollverwaltungen der Vertragschließenden Seiten tau
schen die erforderliche Anzahl von Mustern der Genehmi
gungsformulare und Stempelabdrücke, mit denen sie zu ver
sehen sind, aus.

(2) Die Genehmigung wird in der in den Vorschriften des 
Ausfuhrstaates der Kulturgüter festgelegten Anzahl gefertigt. 
Die Aus- und Eingangszollämter der Ausfuhr-, Transit- und 
Einfuhrstaaten der Kulturgüter bestätigen das Vorführen der 
Kulturgüter zur Kontrolle durch Anbringen eines Vermerkes 
auf der Rückseite des ersten Exemplars der Genehmigung.

Artikel 4
Natürliche Personen oder Vertreter von juristischen Per

sonen, die Kulturgüter befördern, sind verpflichtet zu erklä
ren, daß sie Kulturgüter mitführen und haben sie zusam
men mit den Ausfuhrgenehmigungen den Zollorganen jener 
Vertragschließenden Seiten zur Kontrolle vorzuführen, über 
deren Territorium der Transport erfolgt.

Artikel 5

Die Vertragschließenden Seiten werden Maßnahmen ein
leiten, um zu sichern, daß

(1) festgestellte Kulturgüter, die nicht von einer Ausfuhr
genehmigung begleitet sind, an den Ausfuhrstaat zurückge
geben werden. Wenn die Ausfuhrgenehmigungen nicht vor
liegen, fertigen die Zollorgane, die die Eingangskontrolle der 
Kulturgüter durchführen, diese nicht ab, sondern stellen sie 
sicher und informieren unverzüglich die Zollorgane des Aus
fuhrstaates über diese Sicherstellung. In solchen Fällen wird 
eine Frist zur Vorlage der Ausfuhrgenehmigungen für die 
Kulturgüter festgelegt, die zwei Monate nicht überschreiten 
darf;


